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Das Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz kann beim Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, Geschäftsstelle des Kreistages, Dubinaweg 01, 01968 Senftenberg, 
gegen Berechnung der anfallenden Versand- und Portokosten bezogen werden. Der 
Bezug des Amtsblattes kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt werden.  
 
Überdies kann das jeweilige Amtsblatt bis spätestens vier Wochen ab dem jeweiligen 
Ausgabetermin während der üblichen Bürozeiten in der Kreisverwaltung, Dubinaweg 
01, 01968 Senftenberg, bzw. in der Außenstelle der Kreisverwaltung, Joachim-
Gottschalk-Straße 36, 03205 Calau, gegen Selbstabholung kostenlos bezogen werden. 
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Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises  
Oberspreewald-Lausitz vom 26. November 2009 
 
Beschluss Nr. 0184/2009 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom  
26. November 2009 
 
Der Kreisausschuss beschließt den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung 348 über 
den Ersatzneubau des Bauwerks 21 im Zuge der Kreisstraße K6631 und der Bundes-
autobahn A 13. Gemäß § 5 Absatz (4) dieser Vereinbarung sind finanzielle Mittel wie 
folgt einzuplanen: 

2011:  80.000,00 ú  (Haushaltsansatz) 

2012:  110.000,00 ú  (VE) 

2013:  13.000,00 ú  (VE) 
 
Senftenberg, 26. November 2009 
 
 
Hubert Pfennig 
Stellv. Vorsitzender  
des Kreisausschusses 
______________________________________________________________________ 
 
Nichtöffentliche Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises  
Oberspreewald-Lausitz vom 26. November 2009 
 
Beschluss Nr. 0165/2009 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom  
26. November 2009 
 
Der Landkreis Oberspreewald- Lausitz bewilligt die Löschung einer Rückauflassungs-
vormerkung im Grundbuch. 
 
Senftenberg, 26,. November 2009 
 
 
Hubert Pfennig 
Stellv. Vorsitzender  
des Kreisausschusses 
______________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 
03. Dezember 2009 
 
Beschluss Nr. 0150/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald ï Lausitz beschließt anliegende 
Entgeltsatzung für das Museum des Landkreises Oberspreewald- Lausitz. 
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Entgeltsatzung für das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
 
 

Auf der Grundlage des § 131 Abs. 1, § 28 Abs. Nr. 9 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007, geändert durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 23. September 2008, hat der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz in seiner Sitzung vom 03. Dezember 2009 folgende Entgeltsatzung für das Mu-
seum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschlossen: 

 
 

§ 1 
Entgelte 

 
Für den Besuch des Museums des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und dessen 
Sonderveranstaltungen werden privatrechtliche Entgelte nach den Bestimmungen die-
ser Entgeltsatzung erhoben. Ebenso werden privatrechtliche Entgelte nach dieser Ent-
geltsatzung für fachwissenschaftliche Leistungen des Museums, für die Gelegenheit zu 
gewerblichen Foto- oder Filmaufnahmen und für die Vermietung von Räumen und Flä-
chen erhoben. 
 
 

§ 2 
Zahlungspflicht 

 
Die Zahlungspflicht entsteht mit dem Besuch des Museums, der Inanspruchnahme der 
Leistung oder ï soweit bereits vorab ein Vertrag über entgeltpflichtige Leistungen abge-
schlossen wird ï mit Zustandekommen dieses Vertrages. Einzelne Leistungen und die 
Vermietung von Räumen und Flächen können von der vorab erfolgten Zahlung eines 
Entgeltes abhängig gemacht werden.  
 
 

§ 3 
Eintrittsentgelt 

 
(1) Der Eintritt beträgt 
 

für die Museumsbereiche Schloss und Festung Senftenberg (einschließlich Kunst-
sammlung Lausitz); Freilandmuseum Lehde 

 

Erwachsene: 5,00 ú 

Ermäßigt: 3,50 ú 
(Studenten, Azubis, Behinderte, Arbeitslose)   

Jugendliche ab 16 Jahre: 3,50 ú 

Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr: (sowie Schüler im Rahmen des 
Lehrauftrages) 

1,00 ú 

Familienkarte: 10,00 ú 
(Erwachsene mit Kindern/Jugendlichen bis 
zum vollendeten  16. Lebensjahr) 

  

Gruppenkarte ab 10 Personen / p.P. 3,50 ú 

Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr Frei 
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für den Museumsbereich Spreewald-Museum Lübbenau 
 

Erwachsene: 4,00 ú 

Ermäßigt: 3,00 ú 
(Studenten, Azubis, Behinderte, Arbeitslose)   

Jugendliche ab 16 Jahre: 3,00 ú 

Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr: (sowie Schüler im Rahmen des 
Lehrauftrages) 

1,00 ú 

Familienkarte: 8,00 ú 
(Erwachsene mit Kindern/Jugendlichen bis 
zum vollendeten  16. Lebensjahr) 

  

Gruppenkarte ab 10 Personen / p.P. 3,00 ú 

Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr Frei 

 
für Museumsbereiche in Kombination 

 

Kombikarte Spreewald für Erwachsene: 7,00 ú 

(Spreewald-Museum Lübbenau und Frei-
landmuseum Lehde) 

  

Kombikarte für alle drei Standorte für Erwach-
sene: 

10,00 ú 

(Schloss und Festung Senftenberg, Spree-
wald-Museum Lübbenau und Freilandmu-
seum Lehde) 

  

Kombikarte Spreewald ermäßigt:  6,50 ú 
(Studenten, Azubis, Behinderte, Arbeitslose)   

Kombikarte für alle drei Standorte ermäßigt: 9,50 ú 
(Studenten, Azubis, Behinderte, Arbeitslose)   
  

 
Die Kombikarte hat ab Ausstellungstag/Bezahlung eine Gültigkeitsdauer von einem 
Monat. 
 
(2) Die Entgelte für Sonderprogramme und Führungen betragen zusätzlich zum Eintritt 
 

Museumspädagogisches Programm (je Teil-
nehmer) zzgl. Eintritt 

2,00 ú 

Kinderführung (bis 25 Kinder) zzgl. Eintritt 15,00 ú 

Führung (bis 25 Personen) zzgl. Eintritt 30,00 ú 

wissenschaftliche Führung zzgl. Eintritt 45,00 ú 

 
(3) Bei Sonderveranstaltungen wird zum Eintrittspreis ein zusätzliches Entgelt von 1,00 

Euro bis 25,00 Euro erhoben. Für Kurse und andere Weiterbildungs-
Veranstaltungen wird ein zusätzliches Entgelt zwischen 15,00 Euro und 100,00 Eu-
ro erhoben.  

 
(4) Der Landkreis kann im Rahmen touristischer oder musealer Gesamtangebote all-

gemeine Ermäßigungen von bis zu 30 % auf die gemäß Absatz 1 zu entrichtenden 
Eintrittsentgelte gewähren. 

 
 



8 
 

(5) Befreiungen und Ermäßigungen 
 

1. Kein Eintrittsentgelt gemäß Absatz 1 wird erhoben: 
 

a) von Minderjährigen bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 
 
b) für eine Begleitperson von Schwerbehinderten, bei denen die Notwenigkeit 

ständiger Begleitung im Schwerbehindertenausweis vermerkt ist (Merkzei-
chen ĂBñ, ĂGñ oder ĂHñ) 

 
c) von Inhabern eines Presseausweises, eines Ausweises der ICOM (Interna-

tional Council of Museums) und AICA (Association internationale des criti-
ques dôart). 

 
d) von Sponsoren, Reiseleitern, Busfahrern und Lehrern (auf 10 Schüler ist 1 

Lehrer frei), sowie von Mitgliedern des Fördervereins am Kreismuseum Senf-
tenberg e. V. und des Rubiġko e. V. L¿bbenau.  

 
2. Das ermäßigte Eintrittsentgelt gemäß Absatz 1 ist zu entrichten von: 

 
a) Mitgliedern einer Gruppe ab 10 Teilnehmer/innen 
 
b) Studierenden (außer Seniorenuniversitäten), Schülern/innen, Auszubilden-

den und Personen, die sich in der Ableistung eines freiwilligen sozia-
len/ökologischen Jahr befinden, Zivildienstleistenden mit entsprechendem 
Nachweis 

 
c) Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten 
 
d) Teilnehmern an gemeinsamen Aktionen mit privaten Partnerunternehmen 
 
e) Mitglieder des Fördervereins am Kreismuseum Senftenberg e. V. und des 
Rubiġko e. V. L¿bbenau  bei Sonderveranstaltungen. 

 
§ 4 

Foto- und Filmarbeiten 
 
Für gewerbliche Foto- und Filmaufnahmen ist folgendes Entgelt zu zahlen: 
 
1. gewerbliche Fotoaufnahmen 
 

Fotoaufnahmen 110,00 ú 
pro Stun-
de 

 
Ausgenommen von dieser Regelung ist die Presseberichterstattung 
Gewerbliche Fotoaufnahmen unterliegen der schriftlichen Genehmigungspflicht. 
 

2. gewerbliche Filmaufnahmen 
 

gewerbliche Film- und TV-Aufnahmen ï Au-
ßen 

50,00 ú 
pro Stun-
de 

gewerbliche Film- und TV-Aufnahmen - Innen 65,00 ú 
pro Stun-
de 
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Von dieser Regelung ausgenommen ist die Presseberichterstattung 
Gewerbliche Filmaufnahmen unterliegen der schriftlichen Genehmigungspflicht. 

 
 

§ 5 
Bibliotheks- Archivnutzung, Beratung 

 
Für die Nutzung der Bibliothek oder des Archivs bzw. des Bildmaterials der Fotothek 
und eine wissenschaftliche Fachberatung ist nachfolgendes Entgelt zu entrichten 
 
1.  

Tagesnutzung Bibliothek / Archiv 10,00 ú 
pro Per-
son 

Wissenschaftliche Fachberatung 35,00 ú 
pro Per-
son 

Wissenschaftliche Fachberatung von gerin-
gem Umfang 

15,00 ú 
pro Per-
son 

 
2. Nutzung des Bildmaterials der Fotothek 
 

Kategorie I  
Bildmaterial geringer Wer-
tigkeit 

  25,00 ú pro Stück 

Kategorie II 
Bildmaterial mittlerer Wer-
tigkeit 

  75,00 ú pro Stück 

Kategorie III 
Bildmaterial hoher Wertig-
keit 

  150,00 ú pro Stück 

 
Die Kategorien legt das Museum als wissenschaftliche Einrichtung selbständig fest. 
Alle Entgelte für Foto- und Filmarbeiten verstehen sich exklusive Reproduktions-
kosten. 
 

Nutzer/innen aus dem Landkreis mit Gemeinnützigkeit erhalten bei nicht kommerzieller 
Verwendung eine kostenlose Beratung und eine 50 %-ige Ermäßigung auf die genann-
ten Entgelte, die Benutzung der Bibliothek ist frei. 
 
Für Belegarbeiten von Schüler/innen des Landkreises und Studenten/innen können 
Leistungen unter Ziff. 1 bei Vorlage des Schüler-/Studentenausweises und das von dem 
betreffenden Fachlehrer/Dozenten bestätigten Belegthemas kostenlos genutzt werden. 
 
 

§ 6 
Mieten 

 
(1) Für die Vermietung von Räumen und Flächen wird ein Entgelt erhoben. Es beträgt: 
 

Spreewald-Museum 
Lübbenau: 

    

     

Saal Spreewald-Museum 20,00 ú 
pro Stun-
de 
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Freilandmuseum 
Lehde: 

    

 - 3 Stunden- und Tagespauschale    
     

Fläche / Raum 

privat, Vereine, 
Verbände und 

regelmäßige Nutzer 

kommerzielle Nutzer, 
Unternehmen 

3 Stunden 
Tag (von 
8.00 bis 

21.00 Uhr) 
3 Stunden 

Tag (von 
8.00 bis 

21.00 Uhr) 

pro ausgewiesene 
Freifläche 

100,00 ú 300,00 ú 200,00 ú 600,00 ú 

Kulturscheune 40,00 ú 400,00 ú 100,00 ú 700,00 ú 

Č ohne Einschränkung des Besucherverkehrs und nur auf aus-
gewiesenen Flächen 

 
 
Senftenberg: 

    

     

Fläche / Raum 

privat, Vereine, 
Verbände und 

regelmäßige Nutzer 

kommerzielle Nutzer, 
Unternehmen 

1 Stunde 
Tag (von 
8.00 bis 

21.00 Uhr) 
1 Stunde 

Tag (von 
8.00 bis 

21.00 Uhr) 

Saal 60,00 ú 600,00 ú 100,00 ú 1.000,00 ú 

Hof 30,00 ú 350,00 ú 50,00 ú 600,00 ú 

Freifläche vor Schloss 30,00 ú 350,00 ú 50,00 ú 600,00 ú 

Schießplatz / Poterne 30,00 ú 350,00 ú 50,00 ú 600,00 ú 

Pulverturm und Fläche 30,00 ú 350,00 ú 50,00 ú 600,00 ú 

Kommandantenhaus 30,00 ú 250,00 ú 30,00 ú 250,00 ú 

 
(2) Entgelte für Mietnebenkosten werden wie folgt erhoben 
 

Strom und Wasser 15,00 ú pro Tag 

Hausaufsicht 21,00 ú pro Stunde 

Reinigung ï Sonderregelung laut separatem Vertrag mit der Reinigungs-
firma  

 
 

§ 7. 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.  
 
 
Senftenberg, 04. Dezember 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel) 
Beigeordneter 
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Beschluss Nr. 0168/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Plätzen in der Kindertagespflege im Landkreis Oberspreewald- 
Lausitz. 
 
 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Plätzen in Kin-

dertagespflege im Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
 
 
 

Präambel 
 
 
auf der Grundlage des § 131 i.V.m. §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.09.2008 
(GVBl. I S. 202) i.V.m. § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.09.2008 (GVBl. I S. 202) und § 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), geändert durch Gesetz vom 19.02.2007 
(BGBl. I S. 122) und §§ 17, 18 Abs. 2 Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch ï Kinder- und Jugendhilfe ï Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg 
(KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.2004 (GVBl. I S. 384), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.06.2007 (GVBl. I S. 110) hat der Kreistag des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz in seiner Sitzung am 03. Dezember 2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines / Geltungsbereich 

 
(1) Für die Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagespflege im Landkreis Oberspreewald-

Lausitz werden Elternbeiträge in Form von Gebühren erhoben. 
 
(2) Der Anspruch der Betreuung in Kindertagespflege ergibt sich aus § 1 des Kindertagesstät-

ten-gesetzes des Landes Brandenburg (KitaG Bbg). 
 
(3) Die Satzung gilt für die Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Anspruch gemäß 

§ 1 KitaG Bbg festgestellt wurde und durch die Vermittlung in Tagespflege erfüllt wird 
 
 

§ 2 
Gebührenpflicht / Gebührenschuldner 

 
(1) Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz erhebt für die Inanspruchnahme von Plätzen in der 

Kindertagespflege Elternbeiträge in Form von Gebühren. 
 
(2) Gebührenpflichtig sind die Erziehungsberechtigten. 

Das sind die gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 6 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Personen-
sorgeberechtigten und jede sonstige Person über 18 Jahre, soweit sie aufgrund einer Ver-
einbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur vorübergehend und nicht nur für 
einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge wahrnimmt. 

 
(3) Erfüllen mehrere Personen nebeneinander diese Voraussetzungen, so haften sie als Ge-

samtschuldner. 
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§ 3 
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Tagespflegevertrag vereinbarten Zeitpunkt der 

Aufnahme des Kindes in der Kindertagespflege nach abgeschlossener Eingewöhnungspha-
se. 

 
(2) Für die Zeit der Eingewöhnungsphase, bis 10 Tage mit einem maximalen Betreuungsum-

fang von täglich 4 Stunden, wird keine Gebühr erhoben. 
 
(3) Auf der Grundlage des Einkommensnachweises der Erziehungsberechtigten ergibt sich die 

Gebühr nach Maßgabe der Anlagen 1 ï 3 der Satzung. 
Diese Anlagen sind Bestandteil der Satzung. 
Die Gebühr wird für das laufende Kalenderjahr durch Bescheid festgesetzt und erhoben. 

 
(4) Die Gebühr wird in 12 Monatsbeiträgen erhoben. Die monatliche Gebühr ist jeweils zum 

Ersten des Monats im Voraus fällig. 
 
(5) Die Gebührenpflicht bleibt unberührt bei vorübergehender Abwesenheit (bis zu vier zusam-

menhängenden Wochen) des Kindes. 
 
(6) Erfolgt die Aufnahme bzw. die Beendigung der Kindertagespflege innerhalb eines Kalen-

dermonats, so wird die Gebühr anteilig erhoben. 
 
(7) Bei Änderung der für die Gebührenhöhe maßgeblichen Umstände (z.B. Betreuungsumfang, 

Altersgruppe des Kindes, Zahl der unterhaltspflichtigen Kinder) im laufenden Monat, wird die 
bisherige Gebühr und die sich aus der Änderung der maßgeblichen Umstände ergebende 
Gebühr jeweils anteilig erhoben. 

 
§ 4 

Gebührenbefreiung 
 
(1) Für die Tagesbetreuung von Kindern, deren Erziehungsberechtigte Hilfen gemäß 

§ 33 Vollzeitpflege oder § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach dem SGB 
VIII in Anspruch nehmen, wird keine Gebühr erhoben. 

 
(2) Zur Vermeidung sozialer Härten kann die Gebühr auf Antrag ganz oder teilweise bei weite-

rer Abwesenheit für die Zeit, die auf die vier Wochen folgt, erlassen werden. Der Antrag hat 
den Grund für die Nichtinanspruchnahme und den entsprechenden Nachweis zu enthalten. 

 
(3) Wird bei Verhinderung der Tagespflegeperson die Erziehung und Betreuung des Kindes 

durch eine andere Form der Kindertagesbetreuung gewährleistet, entsteht grundsätzlich 
auch hierfür die Gebührenpflicht neben der für die Tagespflege. 
Auf Nachweis des Erziehungsberechtigten über den Zeitraum der Betreuung durch eine an-
dere Form der Kindertagesbetreuung und die hierfür entrichtete Gebühr erfolgt eine de-
mentsprechende anteilige Befreiung von der in diesem Zeitraum für die Tagespflege zu ent-
richtenden Gebühr. 

 
(4) Ist die Belastung den Gebührenpflichtigen und deren Familie nicht zuzumuten, so kann die 

Gebühr auf schriftlichen Antrag gemäß § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII ganz oder teilweise vom 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. 

 
§ 5 

Bemessungsgrundlagen für die Gebühr 
 
(1) Die Betreuungsgebühren bemessen sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

Erziehungsberechtigten ï insbesondere nach dem Bruttoeinkommen des Vorjahres, der An-
zahl der unterhaltsberechtigten Kinder, dem Betreuungsumfang und der Betreuungsform. 
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(2) Die Differenzierung der Betreuungsform erfolgt nach folgenden Altersgruppen: 
 
 1. Altersgruppe Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 
 2. Altersgruppe Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung 
 3. Altersgruppe Kinder im Grundschulalter 
 
(3) Für das zu betreuende Kind werden die Gebühren nach den Anlagen 1 ï 3 der Satzung 

erhoben. 
Der auf die erste Einkommensstufe entfallende Gebührenbetrag entspricht der häuslichen 
Ersparnis und ist Mindestgebühr.  
Gebührenermäßigungen richten sich nach der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder und 
gelten ab der zweiten Einkommensstufe. 
Die Gebühr ermäßigt sich ab dem zweiten unterhaltsberechtigten Kind jeweils um 15 %. 

 
(4) Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird jedes im Haushalt lebende Kind als unter-

haltsberechtigt angesehen. Danach haben die Gebührenpflichtigen nachzuweisen, dass das 
Kind weiterhin unterhaltsberechtigt ist. 
Die Gebührenpflichtigen haben bei Abschluss des Tagespflegevertrages die Anzahl der un-
terhaltsberechtigten Kinder der Familie anzugeben sowie jegliche Veränderungen der fami-
liären und wirtschaftlichen Situation, die zu einer Veränderung der Gebühr führen, unver-
züglich anzuzeigen. 
Bei späterer Mitteilung besteht der Anspruch auf Verringerung der Gebühr erst ab dem Mo-
nat, in welchem dem Landkreis die Veränderung bekannt gegeben wird. 

 
§ 6 

Jahreseinkommen 
 
(1) Grundlage der Bemessung der Gebühr ist das Bruttoeinkommen der Erziehungsberechtig-

ten des Jahres, das dem laufenden Jahr der Kindertagespflegebetreuung vorgeht. 
 
(2) Die Einkommensnachweise sind jeweils zum 31.05. eines Jahres zu erbringen. Werden die 

Einkommensnachweise nicht oder nicht fristgerecht erbracht, wird die Höchstgebühr fest-
gesetzt. Eine Einstufung entsprechend den Anlagen 1 ï 3 der Satzung erfolgt dann erst ab 
dem Monat der Erbringung der Einkommensnachweise. 

 
(3) Zum Jahreseinkommen im Sinne dieser Satzung gehören: 

a) bei nichtselbständiger Tätigkeit, die Bruttoeinnahmen abzüglich der durch Bescheid 
nachgewiesenen Werbungskosten, mindestens jedoch in Höhe des jeweils gültigen 
steuerlichen Pauschalbetrages 

b) bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb, sowie aus Land- und 
Forstwirtschaft die Summe der Einnahmen abzüglich der Betriebsausgaben (Gewinn) 

c) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen abzüglich der 
damit in Zusammenhang stehenden Werbungskosten 

d) sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG 
e) sonstige Einnahmen 
 

(4) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unabhängig davon, ob sie steuer-
pflichtig oder steuerfrei sind, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, z. B.: 

 
a) ALG I, Kurzarbeitergeld, Konkursausfallgeld, andere Einkommen nach dem SGB III 

b) ALG II, Sozialgeld, andere Einkommen nach dem SGB II 

c) Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII 

d) Nebenverdienst, geringfügiges Einkommen 

e) Unterhaltsleistungen an Kinder, Unterhaltsleistungen an Gebührenpflichtige 

f) Bundeselterngeld abz¿glich des Mindestbetrages in Hºhe von 300,00 ú 
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g) Ausbildungsvergütung 

h) Wohngeld, Kosten der Unterkunft 

i) Renten 

j) Leistungen nach dem Bundesbeamtenversorgungsgesetz 

k) sonstige Leistungen nach anderen Sozialgesetzen so z. B.: Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Leistungen nach dem Beamtenversor-
gungsgesetz 

 
(5) Nicht zu den Einnahmen gehören: 

- Kindergeld 
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI (Pflegegeld) 
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
- Bundeselterngeld im Umfang des Mindestbetrages in Hºhe von 300 ,00 ú (BEEG) 

 
Nachweisbare Aufwendungen zur Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen für 
nicht zum Haushalt rechnende Verwandte der Gebührenpflichtigen werden vom Einkom-
men abgesetzt. 

 
(6) Negative Einkünfte werden nicht mit positiven Einkünften anderer Einkommensarten und 

nicht mit Einkünften des Partners verrechnet. Sie werden bei der Berechnung vernachläs-
sigt. 

 
(7) Bei Einkommen nach SGB II, III und XII wie z.B. Arbeitslosengeld, wird von diesem ausge-

hend ein Pauschalbetrag von 20 % hinzugerechnet und so das Bruttoeinkommen ermittelt. 
 
(8) Bei Lebensgemeinschaft wird das Einkommen beider Partner zugrunde gelegt, sofern sie 

Eltern des Kindes sind. Ist ein Partner kein Elternteil so wird der Unterhaltsanspruch des El-
ternteils gegenüber dem Partner berücksichtigt. Der Partner hat insoweit zur Ermittlung des 
Unterhaltsanspruchs das Einkommen nachzuweisen. 
Bei nachweislich getrennt lebenden Partnern bleibt das Einkommen des nicht mit dem Kind 
zusammenlebenden Elternteils unberücksichtigt. Berücksichtigt werden jedoch die Unter-
haltsansprüche des Kindes und des anderen Elternteils. 

 
(9) Treten bei Beginn oder während der Betreuung erhebliche Änderungen in den Einkom-

mensverhältnissen ein, so kann eine Neuberechnung erfolgen. 
 
 

§ 7 
Geeignete Einkommensnachweise 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben geeignete Unterlagen zum Nachweis ihres Einkommens 

vorzulegen. 
 
 Geeignete Nachweise sind insbesondere: 
 

1. Verdienstbescheinigungen 
2. Einkommenssteuerbescheid 
3. Bewilligungsbescheid Arbeitslosengeld I 
4. Bewilligungsbescheid Arbeitslosengeld II, Bewilligungsbescheid Sozialgeld 
5. Sozialhilfebescheid 
6. Verdienstbescheinigungen über den Nebenverdienst, geringfügiges Einkommen 
7. Bescheid der Familienkasse über die Höhe des Kindergeldes oder aktueller Kontoaus-

zug 
8. Verdienstnachweise der Ausbildungsvergütung 
9. Bundeselterngeldbescheid 
10. Urkunde, Beschluss, Titel oder Urteil über Unterhaltsverpflichtungen 
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11. Wohngeldbescheid 
12. Rentenbescheid jeglicher Art 

 
(2) Bei Selbständigen wird der Einkommensteuerbescheid zur Berechnung herangezogen. 

Liegt den selbstständig Tätigen der maßgebliche Steuerbescheid noch nicht vor, sind diese 
zur Erteilung der Selbstauskunft, die durch den Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer bestä-
tigt wurde, verpflichtet. Aufgrund dieser wird die Gebühr vorläufig für das Kalenderjahr fest-
gesetzt. Die endgültige Einstufung und Gebührenfestsetzung erfolgt nach Vorlage des Ein-
kommenssteuerbescheides.  

 
 

§ 8 
Zahlungsverkehr 

 
(1) Der Zahlungsverkehr erfolgt bargeldlos. 

Die Zahlung kann durch Überweisung oder im Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigung) 
vorgenommen werden. 
 

(2) Geraten Gebührenpflichtige in Zahlungsverzug, so wird ein Mahn- und Vollstreckungsver-
fahren eingeleitet. 

 
 

§ 9 
Essengeld 

 
 
(1) Neben der Gebühr für die Kindertagespflegebetreuung haben die Erziehungsberechtigten 

einen Kostenbeitrag für das Mittagessen zu entrichten. 
Festsetzung und Erhebung des Essengeldes werden in den Tagespflegeverträgen gere-
gelt. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
 
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 

von Plätzen in Tagespflege im Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 01.04.2005 außer 
Kraft. 

 
 
Senftenberg, 04. Dezember 2009 
 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann   (Siegel) 
Beigeordneter 
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Anlage 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einkommen
Jahres

einkommen

Anzahl

Stufen

Einkommens

stufen

1 - 3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden

kleiner 1.600 ú                                                  19.200 ú         1. Stufe 13,00 ú        13,00 ú        19,00 ú        19,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

bis 2.100 ú                                                  25.200 ú         1 2. Stufe 26,00 ú        27,50 ú        36,50 ú        39,50 ú        48,00 ú        51,00 ú        54,50 ú        57,50 ú        

bis 2.600 ú                                                  31.200 ú         1 3. Stufe 39,00 ú        42,00 ú        54,00 ú        60,00 ú        71,00 ú        77,00 ú        84,00 ú        90,00 ú        

bis 3.100 ú                                                  37.200 ú         1 4. Stufe 52,00 ú        56,50 ú        71,50 ú        80,50 ú        94,00 ú        103,00 ú      113,50 ú      122,50 ú      

bis 3.600 ú                                                  43.200 ú         1 5. Stufe 65,00 ú        71,00 ú        89,00 ú        101,00 ú      117,00 ú      129,00 ú      143,00 ú      155,00 ú      

bis 4.100 ú                                                  49.200 ú         1 6. Stufe 78,00 ú        85,50 ú        106,50 ú      121,50 ú      140,00 ú      155,00 ú      172,50 ú      187,50 ú      

bis 4.600 ú                                                  55.200 ú         1 7. Stufe 91,00 ú        100,00 ú      124,00 ú      142,00 ú      163,00 ú      181,00 ú      202,00 ú      220,00 ú      

bis 5.100 ú                                                  61.200 ú         1 8. Stufe 104,00 ú      114,50 ú      141,50 ú      162,50 ú      186,00 ú      207,00 ú      231,50 ú      252,50 ú      

bis 5.600 ú                                                  67.200 ú         1 9. Stufe 117,00 ú      129,00 ú      159,00 ú      183,00 ú      209,00 ú      233,00 ú      261,00 ú      285,00 ú      

bis 6.100 ú                                                  73.200 ú         1 10. Stufe 130,00 ú      143,50 ú      176,50 ú      203,50 ú      232,00 ú      259,00 ú      290,50 ú      317,50 ú      

bis 6.600 ú                                                  79.200 ú         1 11. Stufe 143,00 ú      158,00 ú      194,00 ú      224,00 ú      255,00 ú      285,00 ú      320,00 ú      350,00 ú      

über 6.600 ú                                                  79.200 ú         12. Stufe 145,00 ú      160,00 ú      195,00 ú      225,00 ú      260,00 ú      290,00 ú      325,00 ú      355,00 ú      

10

Einkommensteigerung 500

Differenz erste und letzte Stufe 132,00 ú      147,00 ú      176,00 ú      206,00 ú      235,00 ú      265,00 ú      300,00 ú      330,00 ú      

Differenz ./. Anzahl der Stufen 13,20 ú        14,70 ú        17,60 ú        20,60 ú        23,50 ú        26,50 ú        30,00 ú        33,00 ú        

Stufenunterschiedsbetrag (absolut) 13,00 ú        14,50 ú        17,50 ú        20,50 ú        23,00 ú        26,00 ú        29,50 ú        32,50 ú        

1 -3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden
Betrag zur Anerkennung

der Förderleistung von

Kindertagespflegepersonen

§ 23 ( 2) Nr. 2 SGB VIII

160,00 ú      184,80 ú      231,00 ú      277,20 ú      323,40 ú      369,60 ú      415,80 ú      462,00 ú      

abzüglich

Kinderkostenpauschale

des Landes Bbg

2009 53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        

zuzüglich angemessene Kosten

des Sachaufwands pro Kind/ Monat 

§ 23 ( 2) Nr. 1 SGB VIII 

25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

zuzüglich Beiträge zur 

Unfallversicherung, hälftige

Ersattung nachgewiesener Beiträge zur 

angemessenen Alterssicherung,

hälftige Erstattung zur angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung

§ 23 (2) Nr. 3 und 4 SGB VIII  

pro Kind 23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        

zuzüglich Personalaufwand

LK OSL
            51,42 ú 51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        

100 % Finanzierung Tagespflege 206,73 ú      231,53 ú      277,73 ú      323,93 ú      370,13 ú      416,33 ú      462,53 ú      508,73 ú      

davon in  %

Kostenbeteiligung Gebührenpflichtige
70 144,71 ú      162,07 ú      194,41 ú      226,75 ú      259,09 ú      291,43 ú      323,77 ú      356,11 ú      

Höchstbeitrag

gerundet
145,00 ú      160,00 ú      195,00 ú      225,00 ú      260,00 ú      290,00 ú      325,00 ú      355,00 ú      

Kinder im Alter 0 bis 3 Jahre

70 % Kostenbeteiligung

Gebührentabelle 1. Altersgruppe (Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres)

Kalkulation 
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Einkommen
Jahres

einkommen

Anzahl

Stufen

Einkommens

stufen

1 - 3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden

kleiner 1.600 ú                                                  19.200 ú         1. Stufe 13,00 ú        13,00 ú        19,00 ú        19,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

bis 2.100 ú                                                  25.200 ú         1 2. Stufe 26,00 ú        27,50 ú        36,50 ú        39,50 ú        48,00 ú        51,00 ú        54,50 ú        57,50 ú        

bis 2.600 ú                                                  31.200 ú         1 3. Stufe 39,00 ú        42,00 ú        54,00 ú        60,00 ú        71,00 ú        77,00 ú        84,00 ú        90,00 ú        

bis 3.100 ú                                                  37.200 ú         1 4. Stufe 52,00 ú        56,50 ú        71,50 ú        80,50 ú        94,00 ú        103,00 ú      113,50 ú      122,50 ú      

bis 3.600 ú                                                  43.200 ú         1 5. Stufe 65,00 ú        71,00 ú        89,00 ú        101,00 ú      117,00 ú      129,00 ú      143,00 ú      155,00 ú      

bis 4.100 ú                                                  49.200 ú         1 6. Stufe 78,00 ú        85,50 ú        106,50 ú      121,50 ú      140,00 ú      155,00 ú      172,50 ú      187,50 ú      

bis 4.600 ú                                                  55.200 ú         1 7. Stufe 91,00 ú        100,00 ú      124,00 ú      142,00 ú      163,00 ú      181,00 ú      202,00 ú      220,00 ú      

bis 5.100 ú                                                  61.200 ú         1 8. Stufe 104,00 ú      114,50 ú      141,50 ú      162,50 ú      186,00 ú      207,00 ú      231,50 ú      252,50 ú      

bis 5.600 ú                                                  67.200 ú         1 9. Stufe 117,00 ú      129,00 ú      159,00 ú      183,00 ú      209,00 ú      233,00 ú      261,00 ú      285,00 ú      

bis 6.100 ú                                                  73.200 ú         1 10. Stufe 130,00 ú      143,50 ú      176,50 ú      203,50 ú      232,00 ú      259,00 ú      290,50 ú      317,50 ú      

bis 6.600 ú                                                  79.200 ú         1 11. Stufe 143,00 ú      158,00 ú      194,00 ú      224,00 ú      255,00 ú      285,00 ú      320,00 ú      350,00 ú      

über 6.600 ú                                                  79.200 ú         12. Stufe 145,00 ú      160,00 ú      195,00 ú      225,00 ú      260,00 ú      290,00 ú      325,00 ú      355,00 ú      

10

Einkommensteigerung 500

Differenz erste und letzte Stufe 132,00 ú      147,00 ú      176,00 ú      206,00 ú      235,00 ú      265,00 ú      300,00 ú      330,00 ú      

Differenz ./. Anzahl der Stufen 13,20 ú        14,70 ú        17,60 ú        20,60 ú        23,50 ú        26,50 ú        30,00 ú        33,00 ú        

Stufenunterschiedsbetrag (absolut) 13,00 ú        14,50 ú        17,50 ú        20,50 ú        23,00 ú        26,00 ú        29,50 ú        32,50 ú        

1 -3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden
Betrag zur Anerkennung

der Förderleistung von

Kindertagespflegepersonen

§ 23 ( 2) Nr. 2 SGB VIII

160,00 ú      184,80 ú      231,00 ú      277,20 ú      323,40 ú      369,60 ú      415,80 ú      462,00 ú      

abzüglich

Kinderkostenpauschale

des Landes Bbg

2009 53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        

zuzüglich angemessene Kosten

des Sachaufwands pro Kind/ Monat 

§ 23 ( 2) Nr. 1 SGB VIII 

25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

zuzüglich Beiträge zur 

Unfallversicherung, hälftige

Ersattung nachgewiesener Beiträge zur 

angemessenen Alterssicherung,

hälftige Erstattung zur angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung

§ 23 (2) Nr. 3 und 4 SGB VIII  

pro Kind 23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        

zuzüglich Personalaufwand

LK OSL
            51,42 ú 51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        

100 % Finanzierung Tagespflege 206,73 ú      231,53 ú      277,73 ú      323,93 ú      370,13 ú      416,33 ú      462,53 ú      508,73 ú      

davon in  %

Kostenbeteiligung Gebührenpflichtige
70 144,71 ú      162,07 ú      194,41 ú      226,75 ú      259,09 ú      291,43 ú      323,77 ú      356,11 ú      

Höchstbeitrag

gerundet
145,00 ú      160,00 ú      195,00 ú      225,00 ú      260,00 ú      290,00 ú      325,00 ú      355,00 ú      

Kinder im Alter 0 bis 3 Jahre

70 % Kostenbeteiligung

Gebührentabelle 1. Altersgruppe (Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres)

Kalkulation 



18 
 

Anlage 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einkommen
Jahres

einkommen

Anzahl

Stufen

Einkommens

stufen

1 - 3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden

kleiner 1.600 ú                                                  19.200 ú         1. Stufe 13,00 ú        13,00 ú        19,00 ú        19,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

bis 2.100 ú                                                  25.200 ú         1 2. Stufe 21,00 ú        23,50 ú        31,00 ú        33,50 ú        40,50 ú        43,00 ú        45,00 ú        47,50 ú        

bis 2.600 ú                                                  31.200 ú         1 3. Stufe 29,00 ú        34,00 ú        43,00 ú        48,00 ú        56,00 ú        61,00 ú        65,00 ú        70,00 ú        

bis 3.100 ú                                                  37.200 ú         1 4. Stufe 37,00 ú        44,50 ú        55,00 ú        62,50 ú        71,50 ú        79,00 ú        85,00 ú        92,50 ú        

bis 3.600 ú                                                  43.200 ú         1 5. Stufe 45,00 ú        55,00 ú        67,00 ú        77,00 ú        87,00 ú        97,00 ú        105,00 ú      115,00 ú      

bis 4.100 ú                                                  49.200 ú         1 6. Stufe 53,00 ú        65,50 ú        79,00 ú        91,50 ú        102,50 ú      115,00 ú      125,00 ú      137,50 ú      

bis 4.600 ú                                                  55.200 ú         1 7. Stufe 61,00 ú        76,00 ú        91,00 ú        106,00 ú      118,00 ú      133,00 ú      145,00 ú      160,00 ú      

bis 5.100 ú                                                  61.200 ú         1 8. Stufe 69,00 ú        86,50 ú        103,00 ú      120,50 ú      133,50 ú      151,00 ú      165,00 ú      182,50 ú      

bis 5.600 ú                                                  67.200 ú         1 9. Stufe 77,00 ú        97,00 ú        115,00 ú      135,00 ú      149,00 ú      169,00 ú      185,00 ú      205,00 ú      

bis 6.100 ú                                                  73.200 ú         1 10. Stufe 85,00 ú        107,50 ú      127,00 ú      149,50 ú      164,50 ú      187,00 ú      205,00 ú      227,50 ú      

bis 6.600 ú                                                  79.200 ú         1 11. Stufe 93,00 ú        118,00 ú      139,00 ú      164,00 ú      180,00 ú      205,00 ú      225,00 ú      250,00 ú      

über 6.600 ú                                                  79.200 ú         12. Stufe 95,00 ú        120,00 ú      140,00 ú      165,00 ú      185,00 ú      210,00 ú      230,00 ú      255,00 ú      

10

Einkommensteigerung 500

Differenz erste und letzte Stufe 82,00 ú        107,00 ú      121,00 ú      146,00 ú      160,00 ú      185,00 ú      205,00 ú      230,00 ú      

Differenz ./. Anzahl der Stufen 8,20 ú          10,70 ú        12,10 ú        14,60 ú        16,00 ú        18,50 ú        20,50 ú        23,00 ú        

Stufenunterschiedsbetrag (absolut) 8,00 ú          10,50 ú        12,00 ú        14,50 ú        15,50 ú        18,00 ú        20,00 ú        22,50 ú        

1 -3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden
Betrag zur Anerkennung

der Förderleistung von

Kindertagespflegepersonen

§ 23 ( 2) Nr. 2 SGB VIII

90,00 ú        126,00 ú      157,50 ú      189,00 ú      220,50 ú      252,00 ú      283,50 ú      315,00 ú      

abzüglich

Kinderkostenpauschale

des Landes Bbg

2009 53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        

zuzüglich angemessene Kosten

des Sachaufwands pro Kind/ Monat 

§ 23 ( 2) Nr. 1 SGB VIII 

25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

zuzüglich Beiträge zur 

Unfallversicherung, hälftige

Ersattung nachgewiesener Beiträge zur 

angemessenen Alterssicherung,

hälftige Erstattung zur angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung

§ 23 (2) Nr. 3 und 4 SGB VIII  

pro Kind 23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        

zuzüglich Personalaufwand

LK OSL
            51,42 ú 51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        

100 % Finanzierung Tagespflege 136,73 ú      172,73 ú      204,23 ú      235,73 ú      267,23 ú      298,73 ú      330,23 ú      361,73 ú      

davon in  %

Kostenbeteiligung Gebührenpflichtige
70 95,71 ú        120,91 ú      142,96 ú      165,01 ú      187,06 ú      209,11 ú      231,16 ú      253,21 ú      

Höchstbeitrag

gerundet
95,00 ú        120,00 ú      140,00 ú      165,00 ú      185,00 ú      210,00 ú      230,00 ú      255,00 ú      

Kinder im Alter 3 bis Grundschule

70 % Kostenbteiligung

Gebührentabelle 2. Altersgruppe (Kinder im Alter 3 bis Grundschule)

Kalkulation
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1 -3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

7

Stunden

8

Stunden

9

Stunden

10

Stunden
Betrag zur Anerkennung

der Förderleistung von

Kindertagespflegepersonen

§ 23 ( 2) Nr. 2 SGB VIII

90,00 ú        126,00 ú      157,50 ú      189,00 ú      220,50 ú      252,00 ú      283,50 ú      315,00 ú      

abzüglich

Kinderkostenpauschale

des Landes Bbg

2009 53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        

zuzüglich angemessene Kosten

des Sachaufwands pro Kind/ Monat 

§ 23 ( 2) Nr. 1 SGB VIII 

25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

zuzüglich Beiträge zur 

Unfallversicherung, hälftige

Ersattung nachgewiesener Beiträge zur 

angemessenen Alterssicherung,

hälftige Erstattung zur angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung

§ 23 (2) Nr. 3 und 4 SGB VIII  

pro Kind 23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        

zuzüglich Personalaufwand

LK OSL
            51,42 ú 51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        

100 % Finanzierung Tagespflege 136,73 ú      172,73 ú      204,23 ú      235,73 ú      267,23 ú      298,73 ú      330,23 ú      361,73 ú      

davon in  %

Kostenbeteiligung Gebührenpflichtige
70 95,71 ú        120,91 ú      142,96 ú      165,01 ú      187,06 ú      209,11 ú      231,16 ú      253,21 ú      

Höchstbeitrag

gerundet
95,00 ú        120,00 ú      140,00 ú      165,00 ú      185,00 ú      210,00 ú      230,00 ú      255,00 ú      

Kinder im Alter 3 bis Grundschule

Kalkulation
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Anlage 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  70 % Kostenbteiligung

Einkommen
Jahres

einkommen

Anzahl

Stufen

Einkommens

stufen

1 - 3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden

kleiner 1.600 ú                                                  19.200 ú         1. Stufe 13,00 ú        13,00 ú        19,00 ú        19,00 ú        

bis 2.100 ú                                                  25.200 ú         1 2. Stufe 19,00 ú        20,50 ú        27,50 ú        29,00 ú        

bis 2.600 ú                                                  31.200 ú         1 3. Stufe 25,00 ú        28,00 ú        36,00 ú        39,00 ú        

bis 3.100 ú                                                  37.200 ú         1 4. Stufe 31,00 ú        35,50 ú        44,50 ú        49,00 ú        

bis 3.600 ú                                                  43.200 ú         1 5. Stufe 37,00 ú        43,00 ú        53,00 ú        59,00 ú        

bis 4.100 ú                                                  49.200 ú         1 6. Stufe 43,00 ú        50,50 ú        61,50 ú        69,00 ú        

bis 4.600 ú                                                  55.200 ú         1 7. Stufe 49,00 ú        58,00 ú        70,00 ú        79,00 ú        

bis 5.100 ú                                                  61.200 ú         1 8. Stufe 55,00 ú        65,50 ú        78,50 ú        89,00 ú        

bis 5.600 ú                                                  67.200 ú         1 9. Stufe 61,00 ú        73,00 ú        87,00 ú        99,00 ú        

bis 6.100 ú                                                  73.200 ú         1 10. Stufe 67,00 ú        80,50 ú        95,50 ú        109,00 ú      

bis 6.600 ú                                                  79.200 ú         1 11. Stufe 73,00 ú        88,00 ú        104,00 ú      119,00 ú      

über 6.600 ú                                                  79.200 ú         12. Stufe 75,00 ú        90,00 ú        105,00 ú      120,00 ú      

10

Einkommensteigerung 500

Differenz erste und letzte Stufe 62,00 ú        77,00 ú        86,00 ú        101,00 ú      

Differenz ./. Anzahl der Stufen 6,20 ú          7,70 ú          8,60 ú          10,10 ú        

Stufenunterschiedsbetrag (absolut) 6,00 ú          7,50 ú          8,50 ú          10,00 ú        

Gebührentabelle 3. Altersgruppe (Grundschulalter)
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1 -3

Stunden

4

Stunden

5

Stunden

6

Stunden
Betrag zur Anerkennung

der Förderleistung von

Kindertagespflegepersonen

§ 23 ( 2) Nr. 2 SGB VIII

60,00 ú        84,00 ú        105,00 ú      126,00 ú      

abzüglich

Kinderkostenpauschale

des Landes Bbg

2009 53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        53,00 ú        

zuzüglich angemessene Kosten

des Sachaufwands pro Kind/ Monat 

§ 23 ( 2) Nr. 1 SGB VIII 

25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        25,00 ú        

zuzüglich Beiträge zur 

Unfallversicherung, hälftige

Ersattung nachgewiesener Beiträge zur 

angemessenen Alterssicherung,

hälftige Erstattung zur angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung

§ 23 (2) Nr. 3 und 4 SGB VIII  

pro Kind 23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        23,31 ú        

zuzüglich Personalaufwand

LK OSL
            51,42 ú 51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        51,42 ú        

100 % Finanzierung Tagespflege 106,73 ú      130,73 ú      151,73 ú      172,73 ú      

davon in  %

Kostenbeteiligung Gebührenpflichtige
70 74,71 ú        91,51 ú        106,21 ú      120,91 ú      

Höchstbeitrag

gerundet
75,00 ú        90,00 ú        105,00 ú      120,00 ú      

Kinder im Grundschulalter

Kalkulation
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Beschluss Nr. 0178/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag beschließt über die Jahresrechnung 2008 des Landkreises OSL und erteilt 
dem Landrat für die Jahresrechnung 2008 die Entlastung. 
 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Beschluss Nr. 0180/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 

Der Kreistag beschließt die Verordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zur 
Festsetzung des Naturschutzgebietes (NSG) ĂPeickwitzer Heide und Schwarzbacher 
Heideñ. 
 

Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 

ĂPeickwitzer Teiche und Schwarzbacher Heideñ 
 

Vom  03. Dezember 2009 
 
Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Absätze 1 und 2 und § 26 b des Gesetzes über den 
Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg (Brandenburgisches Natur-
schutzgesetz - BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I 
S. 350), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Oktober 2008 (GVBl. I S. 266, S. 316, 
GVBl. I 2009 S. 151), in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 3 der Zweiten Verordnung zur 
Übertragung der Befugnis für den Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Natur-
schutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten vom 4. Juni 1997 (GVBl. II S. 485) verordnet 
der Landkreis Oberspreewald-Lausitz als untere Naturschutzbehörde: 
 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

 
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden als Natur-
schutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trªgt die Bezeichnung ĂPeickwitzer Teiche und 
Schwarzbacher Heideñ. 
 

§ 2 
Schutzgegenstand 

 
(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 135 Hektar. 
Das Schutzgebiet umfasst folgende Flächen 
 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: Flurstücke: 
Schwarzbach Schwarzbach 7 40, 42 bis 54, 56 bis 63, 66 Graben anteilig, 

67, 79 Weg 
 

Senftenberg Peickwitz 5 519 anteilig, 520 anteilig, 521 anteilig, 522 
anteilig, 524 anteilig, 525 anteilig, 526 antei-
lig, 527, 528 Weg, 529 Weg anteilig, 530 an-
teilig, 532 anteilig, 540 Weg anteilig 
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Gemeinde: Gemarkung: Flur: Flurstücke: 
Senftenberg Peickwitz 6 1, 2, 3 Weg, 4, 5 Graben, 6 Graben, 8, 10 

Weg, 11, 13 anteilig, 39/1, 40 bis 42, 43 Weg, 
44, 46 Weg, 47, 48/1, 49 Graben anteilig, 51, 
52 anteilig, 56 Weg anteilig, 64, 65 
 

Senftenberg Peickwitz 7 101 Graben, 104, 105, 106 anteilig, 114, 
118/1, 129, 130, 131 
 

Hohenbocka Hohenbocka 5 2 bis 5, 6 Weg, 7, 8, 9 Weg, 10 bis 14, 15 
anteilig, 35 anteilig, 36 Graben, 37 anteilig, 
38, 39, 41, 59 Graben anteilig, 204 bis 215, 
216 Graben anteilig, 217 bis 227, 228 anteilig, 
229, 230 anteilig, 233 anteilig, 238 anteilig, 
287 Weg anteilig, 305 anteilig 
 

Hohenbocka Hohenbocka 7 35    
 
Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Naturschutzgebietes ist dieser Verord-
nung als Anlage beigefügt. 
 
(2) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in: 
 

a) einer topographischen Karte im Maßstab 1:10.000, Kartenblätter: 4549-NO Schwarz-
bach und 4549-SO Guteborn und 

b) einer Gesamtliegenschaftskarte im Maßstab 1:1.500 mit den Gemarkungen  
Schwarzbach Flur 7 
Peickwitz        Flur 5, 6, 7 und  
Hohenbocka   Flur 5 und 7  

 
mit einer ununterbrochenen Linie eingetragen, als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Eintragung in der Gesamtliegenschaftskarte im Maßs-
tab 1:1.500. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
(Siegelnummer 40) versehen und vom Siegelverwalter am 08. Oktober 2009 unterschrieben 
worden. 
 
(3) Die Verordnung mit den genannten Karten kann beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, 
untere Naturschutzbehörde, von jedermann während der Sprechzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 
 

§ 3 
Schutzzweck 

 
(1) Der Schutzzweck des Naturschutzgebietes mit seinen Teichen, Feuchtheiden, Klein-
moorbereichen und naturnahen Waldbeständen und den dafür typischen Tier- und Pflanzen-
gemeinschaften ist: 
 
1. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wildlebender Pflanzengesellschaften wie 

Feuchtwiesen, Schwimmblatt- und Röhrichtgesellschaften in Stillgewässern, Birken-
Moorgehölze, Torfmoor-Schlenken, zwergstrauchreichen Kiefernforsten, Hainsimsen-
Buchenwald, bodensaurer Fichtenwald, Waldkiefern-Moorwald; 

2. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wildlebender Pflanzenarten, darunter die  
nach § 10 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützten 
Arten, insbesondere Mittlerer Sonnentau (Drosera intermedia), Keulen-Bärlapp (Lycopo-
dium clavatum), Glocken-Heide (Erika tetralix), Lungen-Enzian (Gentiana pneumonnanthe), 
Königsfarn (Osmunda regalis); 
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3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum besonders 
geschützter wildlebender Tierarten im Sinne von § 10 Absatz 2 Nummern 10 und 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kra-
nich (Grus grus), Kreuzotter (Vipera berus), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Blauflügli-
ge Prachtlibelle (Calopteryx virgo); 

4. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesentlicher Teil des überregionalen Bio-
topverbundes zwischen der Bergbaufolgelandschaft ĂLausitzer Seenlandñ und dem s¿dlich 
der Landesgrenze angrenzenden Gebiet der ĂKºnigsbr¿cker Heideñ sowie als Rastraum f¿r 
wandernde Zugvögel; 

5. die Erhaltung und Verbesserung des regionalen aquatischen Biotopverbundes; 

6. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Ausgangspunkt der Wiederbesiedlung für 
die angrenzenden Folgeflächen des Quarzsandabbaus; 

7. die Bewahrung der Funktionsfähigkeit unbelasteter Böden durch Sicherung und Förderung 
der natürlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften und des Bodenlebens, besonders durch 
den Schutz der Böden vor Abtragung, Überbauung oder Erosion. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ĂPeickwitzer Teicheñ (Ä 2a Absatz 1 Nummer 8 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) mit  
 
1. den vorhandenen natürlichen Lebensraumtypen im Sinne des Anhangs I der Richtlinie 

92/43/EWG, insbesondere  
- oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder    
  Isoeto-Nanojuncetea, 
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions, 
- Birken-Moorwald  
als Biotope von gemeinschaftlicher Bedeutung; 

 
2. den vorhandenen wildlebenden Arten im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG, 

insbesondere Fischotter (Lutra lutra) und Rotbauchunke (Bombina bombina), einschließlich 
ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebensräu-
me. 

 
§ 4 

Verbote 
 
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind im Naturschutzgebiet gemäß § 
21 Absatz 2 Satz 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, 
verändern oder nachhaltig stören können.  
 
(2) Es ist insbesondere verboten: 
 
1. bauliche Anlagen oder sonstige Aufbauten zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch 

wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulassung bedarf;  

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen anzulegen, Leitungen zu ver-
legen oder solche Anlagen zu verändern; 

3. Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen; 

4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenautomaten oder sonstige Einrichtungen 
aufzustellen; 



25 
 

5. die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu versiegeln, zu verunreinigen 
oder Stoffe aller Art aufzuschütten oder einzubringen; 

6. die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern, verboten bleiben 
bisher widerrechtliche Handlungen; 

7. Erstaufforstungen vorzunehmen; 

8. durch wasserbauliche Maßnahmen Migrationswege innerhalb des Naturschutzgebietes zu 
beeinträchtigen; 

  9. zu angeln; 

10. zu lagern, Zelte oder Wohnwagen oder sonstige Unterkunftswagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizubringen; 

11. die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

12. das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

13. mit Fahrzeugen außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege zu 
fahren oder Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

14. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie außer-
halb der nach öffentlichem Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Natur-
schutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten. Die Vorschriften des Waldgeset-
zes des Landes Brandenburg über die Markierung von Wander-, Reit- oder Radwegen 
bleiben unberührt; 

15. Wasserfahrzeuge aller Art, einschließlich Surfbretter oder Luftmatratzen, zu benutzen; 

16. Gewässer in sonstiger Art und Weise zu verunreinigen; 

17. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer 
jeder Art entgegen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Wasser-
haushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

18. Maßnahmen durch zu führen die den Wasserhaushalt der Peickwitzer Teiche beeinträchti-
gen;  

19. zu baden oder zu tauchen; 

20. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen, 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

21. wildlebende Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

22. Hunde frei laufen zu lassen; 

23. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln;  

24. wildlebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzuschneiden, abzupflü-
cken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädigen, zu beseitigen oder zu vernich-
ten; 

25. Röhricht- oder Schilfbestände zu betreten, in diese einzudringen, diese zu zerstören oder 
zu beseitigen; 
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26. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen, nachzusäen, neu anzusäen oder 
anderweitig zu bestellen; 

27. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Beispiel Gülle) und Sekundärrohstoff-
dünger (zum Beispiel Abwasser, Gärfutter, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung oder Abwasser zu sonstigen Zwecken auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder 
abzulagern; 

28. Pflanzenschutzmittel jeglicher Art, insbesondere Schädlingsbekämpfungsmittel oder Bio-
zidprodukte, anzuwenden; 

29. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes oder sonstige Mate-
rialien zu lagern, abzulagern, sie zu entsorgen oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entle-
digen; 

30. Modellsport, ferngesteuerte Geräte, Gleitschirm- oder Drachenflug zu betreiben oder Ein-
richtungen dafür bereit zu halten. 

 
§ 5 

zulässige Handlungen 
 
(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende Handlungen: 
 
1. die den in § 1b Absatz 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Anforde-

rungen und Grundsätzen der guten fachlichen Praxis entsprechende landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
- der Grünlandumbruch verboten ist, 
- kein Einsatz von chemisch-synthetischen Stickstoffdüngemitteln und Pflanzenschutzmit-

teln erfolgt, 
- kein Einsatz von Düngern aller Art erfolgt, 
- bei Beweidung von Grünland die Gewässer und Gehölzgruppen auszukoppeln sind, 
- die Beweidung des Grünlandes mit maximal 1,4 Großvieheinheiten pro Hektar erfolgt; 

 
2. die den in § 1b Absatz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Anforde-

rungen der ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf den bisher recht-
mäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
- § 4 Absatz 2 Nummer 27 gilt,  
- erforderliche Waldschutzmaßnahmen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe-

hörde zulässig sind, 
- die tiefgelegten Rabattengräben nicht weiter zu unterhalten sind, 
- die in § 3 Absatz 2 genannten Waldgesellschaften zu erhalten sind, 
- die Holzentnahme auf den Flächen der in § 3 genannten Waldlebensraumtypen in ein-

zelstamm- oder truppweise und zur Vermeidung von Bodenverdichtungen nicht mit 
schwerer Technik erfolgt, in den übrigen Wäldern und Forsten sind Kahlschläge bis zu 
einer Größe von 0,5 Hektar zulässig, 

- auf Moorstandorten keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen erfolgen und 
- Bäume mit Horsten und Höhlen nicht gefällt werden dürfen; 

 
3. die den in § 1b Absatz 6 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Anforde-

rungen in Verbindung mit dem Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung mit der Maßgabe, dass  
- für die Bewirtschaftung der Teiche der unteren Naturschutzbehörde ein Nutzungskon-

zept vorzulegen und einvernehmlich abzustimmen ist,  
- Wasserfahrzeuge nur für die Bewirtschaftung der Teiche eingesetzt werden dürfen, 
- Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen und auszustatten sind, dass ein Einschwim-

men und eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist; 
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4. die rechtmäßige Ausübung der Jagd auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen sowie die Errichtung und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen mit der 
Maßgabe, dass  
- die Errichtung von ortsunveränderlichen jagdlichen Einrichtungen mit Zustimmung der 

unteren Naturschutzbehörde erfolgt. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Schutz-
zweck und das charakteristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden, 

- die jagdlichen Einrichtungen in Holzbauweise zu errichten sind, die Grundfläche des Po-
destes nicht größer als 4 Quadratmeter ist und nicht mehr nutzbare ortsunveränderliche 
jagdliche Einrichtungen abzubauen sind, 

- das Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen in Feucht- und Moorbereichen unzulässig 
ist, 

- Kirrungen außerhalb gesetzlich geschützter Biotope anzulegen sind und ein Abstand 
von mindestens 50 Metern zu Ufer- und Röhrichtbereichen einzuhalten ist, 

- die Anlage und Unterhaltung von Wildäckern und Ansaatwildwiesen auf gesetzlich ge-
schützten Biotopen unzulässig ist; 

 
5. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengesetzes ordnungsgemäße Unter-

haltung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie die ordnungs-
gemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde;  

 
6. die im Sinne des § 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 78 des Brandenburgischen 

Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer, die den in § 3 aufgeführten 
Schutzgütern nicht entgegensteht; 

 
7. Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen Flächen und Verdachtsflächen 

sowie Maßnahmen der Altlastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverände-
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnahmen der Munitionsräumung im 
Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

 
8. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der unteren Naturschutzbehörde 

zugelassen oder angeordnet worden sind; 
 
9. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen, soweit sie 

auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, Orts- 
oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warntafeln dienen; 

 
10. sonstige, bei Inkrafttreten dieser Verordnung auf Grund behördlicher Einzelfallentscheidun-

gen rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bishe-
rigen Umfang; 

 
11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung dienen. Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen Maß-
nahmen unverzüglich zu unterrichten, sie kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur 
Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck treffen; 

 
12. das traditionelle nichtgewerbsmäßige Pilz- und Beerensammeln in den Waldbeständen ab  

01. Juli jeden Jahres; 
 
13. sämtliche erforderliche Maßnahmen von Medienträgern zu Besitz, Betrieb, Unterhalt, Er-

neuerung oder Demontage von rechtmäßig bestehenden Versorgungs- und Entsorgungs-
leitungen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

 
14. behördlich angeordnete Maßnahmen zur Besucherlenkung. 
 
 
 



28 
 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzgebietes enthaltenen Einschrän-
kungen gelten nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur-
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für 
Dienstkräfte und beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, so-
weit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Dabei ist die Personenzahl 
auf eine zur Durchführung der Arbeiten notwendige Anzahl zu begrenzen. Sie gelten unbe-
schadet anderer Regelungen weiterhin nicht für Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen 
zur Sicherung des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums sowie für das Betre-
ten und Befahren, soweit dies zur Ausübung der nach Absatz 1 zulässigen Handlungen erfor-
derlich ist. 
Das Gestattungserfordernis nach § 16 Absatz 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt. 
 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

 
Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als Zielvorgaben benannt: 
 
1. Erstellung und Umsetzung eines Wasserregulierungskonzeptes zur Verbesserung der  

Wasserverhältnisse im Schutzgebiet, 
 
2. Stabilisierung des Wasserhaushalts unter anderem durch Einbau von Sohlschwellen oder  

Sohlgleiten in den Gräben, 
 
3. Umbau der Kiefernforste in naturnahe und standortgerechte Mischwälder sowie Erhöhung  

des Totholzanteils, 
 
4. Erhalt und Förderung der offenen Bereiche innerhalb der Kiefern-Moorflächen als Habitat  

für bedrohte bzw. stark gefährdete Reptilien-, Tagfalter- und Pflanzenarten, 
 
5. Erarbeitung eines Managementplans für die unter § 3 Absatz 2 genannten Lebensraumty-

pen und Arten der Richtlinie 92/43/EWG und spezieller Artenschutzprogramme sowie deren 
Umsetzung im Rahmen der Gebietsentwicklung. 

 
§ 7 

Befreiungen 
 
Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde auf Antrag ge-
mäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 2 Nummer 2 des Brandenburgischen Natur-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des § 5 zuwiderhandelt oder zuwiderhandeln  
lässt, 

 

2. abweichend von einer Befreiung die erteilten Nebenbestimmungen nicht oder nicht recht-
zeitig erfüllt. 

 

(2) Bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 75 des Brandenburgischen Na-
turschutzgesetzes die Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die 
zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, ein-
gezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 
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(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des Brandenburgischen Natur-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 50.000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahn-
det werden. 

 
§ 9 

Duldung, Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen 
 
(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die zur Aus-
führung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege-, Entwicklungs- und Wiederhers-
tellungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzweckes erforderlich sind, richtet sich 
nach § 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 
 
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebiets-
ausweisungen im Bereich des in § 2 genannten Gebietes vor.   
 
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält, bleiben die Regelun-
gen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur-
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi-
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 
 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

 
Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Verfah-
rens- und Formvorschriften kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach ih-
rem Inkrafttreten schriftlich unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz ge-
ltend gemacht werden. Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutzzweckes 
sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der Unterschutzstellung einzelner Flä-
chen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf 
das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb 
von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Vorausset-
zungen geltend gemacht worden sind. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz in Kraft.  
 
(2) Die Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes ĂPeickwitzer Tei-
cheñ vom 3. September 1998 (Amtsblatt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 1/98, Seite 
20) ist gemäß § 11 der Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes 
ĂPeickwitzer Teicheñ am 31. August 2001 außer Kraft getreten. 
 
 
Senftenberg, 04. Dezember 2009 
 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann 
Beigeordneter 
amt. Landrat 
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Beschluss Nr. 0181/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Entsprechend § 7 der Satzung des ĂZweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburgñ 
und § 15 Abs. 4 und 5 GKG bestellt bzw. wählt der Kreistag des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz nachfolgende Vertreter sowie dessen Stellvertreter in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes ĂLausitzer Seenland Brandenburgñ. 
 
Abgeordnete des Kreistages 
 
 Vertreter        Stellvertreter 
 
 Frau Martina Gregor-Ness   SPD   Herr Holger Bartsch 
 
 Herr Klaus-Jürgen Graßhoff   CDU   Herr Karl-Heinz Wahren 
 
 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
______________________________________________________________________ 
 
Beschluss Nr. 0183/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschließt anliegende Konzeption 
für die Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ohne die Personalangelegen-
heiten. 
Die Personalangelegenheiten werden in die Ausschüsse zurückverwiesen. 
 
(Die Konzeption für die Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz liegt zu den 
bekannten Sprechzeiten zur Einsichtnahme beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, 
Schulverwaltungs- und Kulturamt, Zimmer 315, Haus 2, Dubinaweg 1, 01968 Senften-
berg, aus.) 
 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
______________________________________________________________________ 
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Beschluss Nr. 0187/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschließt die Satzung über 
Rettungsdienstgebühren des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
Die Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
 

Satzung über Rettungsdienstgebühren 
des Landkreises Oberspreewald - Lausitz 

 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9, 131 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), des § 17 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Rettungsdienst im Land Brandenburg vom 14. Juli 2008 (GVBl. I S. 186), i. V. 
m. §§ 2, 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. Oktober 2008 (GVBl. I S. 218), hat der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz in seiner Sitzung vom 03. Dezember 2009 folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

 
(1) Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz erhebt für die Inanspruchnahme von Leistun-

gen des Rettungsdienstes Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
(2) Wesentliche Bestandteile des Rettungsdienstes sind der Notarztdienst, die Regio-

nalleitstelle Lausitz in Cottbus und die Rettungswachen in Senftenberg, Lauchham-
mer, Jannowitz, Großräschen, Calau, Lübbenau und Vetschau, samt der personel-
len und sächlichen Ausstattung und einschließlich der vorgehaltenen Rettungs-
dienstfahrzeuge und Ausrüstungen sowie die allgemeine Verwaltung des Landkrei-
ses Oberspreewald-Lausitz, soweit sie für den Rettungsdienst tätig ist. 

 
(3) Die Gebühren entstehen: 
 
1. Bei dem Einsatz eines Krankentransportwagens (KTW) oder eines Rettungswagens  
 (RTW) oder eines Notarztwagens (NAW) mit dem Transport. 
2. Bei dem Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) und eines Notarztes mit der  
 Behandlung des Notfallpatienten im Sinne des § 3 Abs. 1 BbgRettG. 
3. Im Falle des Missbrauchs (§ 3 Nr. 3 der Satzung) mit dem durch die Leitstelle  
 angeordneten Ausrücken der Einsatzfahrzeuge. 
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§ 2 
Gebührenmaßstab, Gebührensätze 

 
(1) Die Gebühr wird für die 
 

- Inanspruchnahme eines Einsatzfahrzeuges nach Art des Einsatzes 
- Inanspruchnahme eines Notarztes 

 
pauschal erhoben. Hierneben wird eine Gebühr für die von dem Einsatzfahrzeug 
einsatzbedingt zurückgelegte Strecke je angefangenem Kilometer erhoben. Erfolgt 
der Einsatz für mehrere Gebührenschuldner, wird die Gebühr anteilig erhoben. 

 
(2) Es bestehen die folgenden Gebührensätze: 
 
1. Für die Inanspruchnahme 
 
1.1 eines Rettungswagens für die Notfallrettung   358,00 ú 
 
1.2 eines Krankentransportwagens für die Notfallrettung  358,00 ú 
 
1.3 eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges     167,70 ú 
 
1.4 eines Notarztes        165,00 ú 
 
1.5 eines Notarztwagens (1.1 + 1.4)     523,00 ú 
 
1.6 eines Krankentransportwagens für den Krankentransport 293,20 ú 
 
1.7 eines Rettungswagens für den Krankentransport   293,20 ú 
 
2. Für die von dem Rettungsdienstfahrzeug einsatzbedingt  
      zurückgelegte Wegstrecke 

 
- je angefangenem Kilometer 0,33 ú 

 
 

§ 3 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist: 
 
1. Die mit Mitteln des Rettungsdienstes transportierte Person für die  

Inanspruchnahme des Krankentransportwagens (KTW) oder des Rettungswagens 
(RTW). 

2. Der von einem Notarzt behandelte Notfallpatient für den Einsatz des Notarztes und  
 des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF), auch im Falle einer erfolglosen Reanimation. 
3. Die Person, die den Rettungsdienst für sich oder einen Dritten anfordert, obwohl sie  

weiß oder wissen muss, dass ein rechtfertigender Notfall nicht vorliegt (Miss-
brauch). 
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§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren, Abrechnung mit Krankenkassen 

 
(1) Die Gebühren werden dem Gebührenschuldner gegenüber durch schriftlichen Be-

scheid festgesetzt. Sie werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
(2) Einer Krankenkasse kann die Möglichkeit der Zahlung der Gebühren für ihre Versi-

cherten eingeräumt werden, sofern sie sich gegenüber dem Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz vorab generell zur vollständigen Zahlung der Gebühren für ihre Versi-
cherten bereit erklärt. 

 
(3) Lehnt eine Krankenkasse die Zahlung der Gebühren ihrer Versicherten ganz oder 

teilweise prinzipiell ab, unterbleibt die Abrechnung nach Absatz 2 mit ihr insoweit, 
und die Gebührenbescheide ergehen gemäß Absatz 1 an die Gebührenschuldner. 

 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über den Ret-
tungsdienst des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 24.11.2008 außer Kraft. 
 
 
Senftenberg, 04. Dezember 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel) 
Beigeordneter 
______________________________________________________________________ 
 
Beschluss Nr. 0196/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag beschließt: 
 
1. Die Mitglieder des Kreistages sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b,  
 § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst b Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) daraufhin zu überprüfen, 

ob sie hauptamtlich oder inoffiziell für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen 
DDR tätig waren. 
Der Vorsitzende des Kreistages wird damit beauftragt, ein entsprechendes Ersuchen 
gemäß § 19 Abs. 2 StUG an die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR zu richten sowie die Mitteilungen der 
Bundesbeauftragten in Empfang zu nehmen. 

2. Die Mitglieder des Kreistages werden aufgefordert, sich mit einer Veröffentlichung 
der Ergebnisse dieser Überprüfung einverstanden zu erklären. 

 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
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Beschluss Nr. 0197/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, eine vergleichende Analyse im Hinblick auf: 
 
a. die zu leistenden Aufgaben 
b. die dafür eingesetzten Personalkapazitäten 
c. die zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
 
im Vergleich mit Landkreisen vorzunehmen, die ähnliche demografische, 
aufgabenbezogene und finanzielle Rahmenbedingungen aufweisen. 
 
 
Darauf basierend sind Alternativen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
______________________________________________________________________ 
 

Nichtöffentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 03. Dezember 2009 
 
Beschluss Nr. 0120/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 03. Dezember 2009 
 
Der Kreistag beschließt den Verkauf eines Grundstückes. 
 
Senftenberg, 03. Dezember 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender  
des Kreistages 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 22 (3) der Hauptsatzung für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden 
hiermit vorstehende Beschlüsse öffentlich bekannt gegeben.  
 
Senftenberg, 15. Dezember 2009  
 
 
i.V. Titus Faustmann 
Beigeordneter 
amt. Landrat 
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Bekanntmachungen der Kreiswahlleiterin 
 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Landrates am  
10. Januar 2010 
 
Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Landrates er-
folgt gemäß § 38 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) i. V. 
m. § 40 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverord-
nung (BbgKWahlV). 
 
1 Gregor-Ness, Martina Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 
 Geburtsjahr 1959  
 Dipl.-Ing./Betr.-wirt/MdL 
 Rentnerstraße 9 
 Senftenberg/OT Brieske 
 
2 Heinze, Siegurd Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 
 Geburtsjahr 1961 
 Bürgermeister 
 Dorfplatz 1  
 Schipkau/OT Meuro 
 
3 Hannig, Wolf-Peter DIE LINKE  DIE LINKE 
 Geburtsjahr 1956 
 Lehrer 
 Kreuzweg 1 
 Senftenberg/OT Großkoschen 
 
 
 
 
Borchel 
Kreiswahlleiterin 
 
 
Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 7 des Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes 
 
Das Mitglied des Kreistages, Herr Dr. Hans-Joachim Jeschke (SPD, hat auf seinen Sitz 
in der Vertretung verzichtet. Der Sitz geht auf die in der Reihenfolge nächste Ersatzper-
son, Herrn Wolfgang Binder (SPD), über. 
 
 
 
Borchel 
Kreiswahlleiterin 
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